Volksschule/Mittelschule/Polytechnische Schule/Allgemeine Sonderschule XXX
Adresse
Telefonnummer
E-Mail
Schulkennzahl


Verordnung

Gemäß § 2 Abs. 8 Steiermärkisches Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999, LGBl. Nr. 105/1999 in der geltenden Fassung wird verordnet:

[bookmark: _GoBack]Aufgrund des Zu- und Umbaus/XXX im Schulgebäude und der damit verbundenen Unbenutzbarkeit der VS/MS/PTS/ASO XXX wird, da ein IKT-gestützter Unterricht ohne physische Anwesenheit der Schülerinnen nicht möglich bzw. aufgrund der Unterrichts- oder Erziehungssituation der SchülerInnen nicht zweckmäßig ist, der Schultag/die Schulwoche/werden die Schultage


im Schuljahr 202X/2X:			Datum von bis (maximal 5 Schultage)


für schulfrei erklärt.



Ort, Datum						Unterschrift Schulleitung, Schulstempel




Ergeht an:
1. die Bildungsdirektion für Steiermark, Körblergasse 23, 8011 Graz
2. die/den SQMin/SQM der Bildungsregion XXX (z.B. Südoststeiermark), Adresse
3. die schulerhaltende Stadt/Markt/Gemeinde XXX, Adresse
4. die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der VS/MS/PTS/ASO XXX
5. Aushang an der VS/MS/PTS/ASO XXX
6. Weitere örtliche Empfänger/innen
Stand Mai 2026
